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Liebe Mandantinnen und Mandanten, 

Arbeitsverhältnisse können auf unterschiedliche Weise beendet werden. Wenn Sie als Arbeitneh-
mer damit einverstanden sind, kann das Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag auf-
gelöst werden. Ein Arbeitsverhältnis kann aber auch mit Zeitablauf, nach Zweckerreichung oder 
durch Ausspruch einer Kündigung enden. Die Mehrzahl der Arbeitsverhältnisse wird durch eine 
Kündigung aufgelöst. Droht Ihnen die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses, sollten Sie entspre-
chend vorbereitet sein. 
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1. Befristung 

Beachten Sie bitte Folgendes, wenn Sie auf der Basis 

eines befristeten Arbeitsvertrags arbeiten: Im Gegen-

satz zum unbefristeten Arbeitsverhältnis endet das be-

fristete Arbeitsverhältnis, ohne dass eine Kündigung 

erforderlich wäre. Das Gesetz über Teilzeitarbeit und 

befristete Arbeitsverträge (TzBfG) schafft eine einheit-

liche Rechtsgrundlage sowohl für befristete als auch für 

auflösend bedingte Arbeitsverhältnisse. Daneben gibt 

es noch einzelne Spezialregelungen, wie beispielsweise 

Vorschriften aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 

1.1 Zeit- und Zweckbefristung und auflösend bedingte 

Arbeitsverhältnisse 

Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses setzt nicht 

zwingend die Nennung eines festen Endtermins vor-

aus. Bei der Zeitbefristung wird das Arbeitsverhältnis 

für eine bestimmte Dauer geschlossen. 

Beispiel 

Um eine Zeitbefristung handelt es sich dann, wenn in Ihrem 

Arbeitsvertrag beispielsweise vereinbart wurde, dass Sie für 

eine Woche, ein Jahr oder bis zum 31.12. eines Jahres be-

schäftigt werden. Ist der vorgesehene Beendigungszeitpunkt 

exakt bestimmt, endet das Arbeitsverhältnis mit diesem Zeit-

punkt. 

Wenn Ihr Arbeitsvertrag nicht hinreichend genau den 

Endtermin bestimmt und beispielsweise folgende Re-

gelung enthält: „Herr ... wird für ca. ein Jahr als ... be-

schäftigt.“, dann ist die Befristung unwirksam. Bei der 

Zweckbefristung ist die Dauer des Arbeitsverhältnisses 

nicht kalendermäßig bestimmbar, sondern von vornhe-

rein von dem Eintritt eines von den Parteien als gewiss 

angesehenen Ereignisses abhängig gemacht. Ungewiss 

ist lediglich, zu welchem Zeitpunkt dieses Ereignis ge-

nau eintreten wird. 

Beispiel 

Um eine Zweckbefristung handelt es sich beispielsweise, 

wenn Sie zur Vertretung eines erkrankten Arbeitnehmers 

beschäftigt werden und niemand sagen kann, wann dieser 

wieder gesund sein wird. 

In einem solchen Fall können Sie den Endtermin des 

befristeten Arbeitsverhältnisses nicht voraussehen, was 

der Gesetzgeber als unzumutbar erachtet. Deshalb 

steht Ihnen eine sogenannte Auslauffrist von zwei Wo-

chen zu. Sie beginnt mit Zugang der schriftlichen Un-

terrichtung durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt 

der Zweckerreichung. Vertraglich können zwar längere, 
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aber keine kürzeren Fristen vereinbart werden. 

Fazit: Werden Sie zweckbefristet beschäftigt, endet Ihr 

Arbeitsverhältnis zwei Wochen, nachdem Ihr Arbeitge-

ber Ihnen mitgeteilt hat, dass der Zweck Ihrer Beschäf-

tigung erreicht ist. 

Hinweis 

Wurde die Dauer oder der Zweck der Befristung erreicht und 

setzt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fort, so gilt es 

als auf unbestimmte Zeit verlängert. Etwas anderes gilt nur, 

wenn der Arbeitgeber unverzüglich widerspricht. 

Tritt diese Rechtsfolge ein, sind Sie unbefristet beschäftigt. 

Es gelten dann die allgemeinen Kündigungsregelungen und 

-fristen des BGB oder eines bestehenden Tarifvertrages! 

Beispiel 

Der Arbeitgeber beschäftigt Sie ausschließlich zur Vertre-

tung eines erkrankten Mitarbeiters. Der Mitarbeiter kehrt 

zurück, übernimmt aber andere Tätigkeiten als vor seiner Er-

krankung. Auf Sie kommt der Arbeitgeber nicht zu, da er die 

Zweckbefristung vergessen hat oder die Befristung für nicht 

mehr notwendig erachtet. 

Um ein auflösend bedingtes Arbeitsverhältnis handelt 

es sich dann, wenn der Endtermin von einem ungewis-

sen Ereignis abhängig ist. Auflösend bedingte Arbeits-

verhältnisse sind weitgehend befristeten Arbeitsverhält-

nissen gleichgestellt. Insbesondere muss die auflösende 

Bedingung durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt 

sein. 

Beispiel 

Ein sachlicher Grund liegt nicht vor, wenn das allgemeine 

Wirtschaftsrisiko unangemessen auf den Arbeitnehmer ver-

lagert wird. Das ist etwa der Fall, wenn die Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bei 

• Urlaubsüberschreitung, 

• Schwangerschaft, 

• Krankheit oder 

• Feststellung der Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 

vereinbart wird. Solche Befristungen sind unzulässig. In 

einem solchen Fall besteht Ihr Arbeitsverhältnis unbefristet 

fort. 

Zulässig dagegen sind auflösende Bedingungen wie 

etwa die Koppelung des Bestands des Arbeitsverhält-

nisses an eine Zustimmung des Betriebsrats zur Ein-

stellung oder an das Ergebnis einer ärztlichen Einstel-

lungsuntersuchung. Handelt es sich um eine zulässige 

auflösende Bedingung, muss Ihr Arbeitgeber Ihnen den 

Eintritt der Bedingung ankündigen. Ab diesem Zeit-

punkt besteht Ihr Arbeitsverhältnis noch mindestens 

zwei Wochen fort. 

1.2 Schriftform 

Das TzBfG ordnet für alle befristeten Arbeitsverträge 

die Schriftform an. Nur die Befristungsabrede als solche 

und nicht der ganze Vertrag unterliegen der Schrift-

form. Wurde keine schriftliche Vereinbarung getroffen, 

gilt das Arbeitsverhältnis als unbefristet geschlossen. 

1.3 Befristungen ohne sachlichen Grund 

Eine kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags 

bedarf keines sachlichen Grunds, wenn der Arbeits-

vertrag oder seine höchstens dreimalige Verlängerung 

nicht die Gesamtdauer von zwei Jahren überschreitet. 

Das gilt jedoch nur für Neueinstellungen. Waren Sie 

vor Aufnahme der neuen Tätigkeit bereits zuvor einmal 

in demselben Unternehmen – beispielsweise als Prak-

tikant – beschäftigt und haben jetzt einen befristeten 

Vertrag ohne sachlichen Grund abgeschlossen, kann 

diese Befristung unwirksam sein. 

Beispiel 

Der Arbeitgeber stellt Sie zunächst – befristet und ohne Sach-

grund – für ein halbes Jahr ein. Nach Ablauf dieser Zeit ver-

längert er den Arbeitsvertrag um ein volles Jahr. 

Nachdem Sie nun insgesamt anderthalb Jahre im Unterneh-

men beschäftigt waren, möchte der Arbeitgeber Ihren Ver-

trag erneut um 12 Monate verlängern, die bestehende Be-

fristung also erweitern. 

Diese erneute Befristung ist im Umfang von sechs Monaten 

unzulässig; sobald Sie zwei Jahre Gesamtbeschäftigungsdau-

er erreichen, gelten Sie als unbefristet beschäftigt. 

Denn der Arbeitgeber hat die Befristung zwar nur dreimal 

und damit im gesetzlichen Rahmen verlängert, dabei aber 

nicht beachtet, dass die sachgrundlose Befristung auf zwei 

Jahre beschränkt ist. 

Etwas anderes gilt nur, wenn diese „Zuvorbeschäfti-
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gung“ sehr lange zurückliegt oder nur von sehr kurzer 

Dauer war. Darüber hinaus sind abweichende Regelun-

gen in Tarifverträgen möglich. 

Hinweis 

Befristete Arbeitsverträge in neugegründeten Unternehmen 

unterliegen einer gesonderten Regelung. In den ersten vier 

Jahren nach ihrer Gründung ist die kalendermäßige Befris-

tung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines sachlichen 

Grunds bis zur Dauer von vier Jahren zulässig. 

Auch muss die Befristung eines Arbeitsvertrags nicht 

sachlich begründet werden, wenn Sie als Arbeitnehmer 

bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. 

Lebensjahr vollendet haben und unmittelbar vor Beginn 

des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier 

Monate beschäftigungslos waren. Dann ist eine sach-

grundlose Befristung bis zu einer Dauer von fünf Jahren 

zulässig. Unzulässig ist eine solche Befristung jedoch 

dann, wenn zu einem vorhergehenden unbefristeten 

Arbeitsvertrag mit demselben Arbeitgeber ein enger 

sachlicher Zusammenhang besteht. 

Hinweis 

Ein solcher enger sachlicher Zusammenhang ist insbesonde-

re anzunehmen, wenn zwischen den Arbeitsverhältnissen ein 

Zeitraum von weniger als sechs Monaten liegt. 

Auch bei dieser Fünf-Jahres-Höchstdauer kann der Ar-

beitgeber die Befristung mehrfach verlängern. Er muss 

lediglich beachten, dass die Summe der Dauern aller 

befristeten Arbeitsverträge bei maximal fünf Jahren 

liegt. 

1.4 Befristungen mit sachlichem Grund 

Ein befristeter Arbeitsvertrag ist zulässig und endet wie 

vereinbart, wenn ein sachlicher Grund für die Befris-

tung vorliegt. Typische Fälle sind hier beispielsweise 

• Projektarbeit, 

• Beschäftigung zu Vertretungszwecken oder 

• wenn die Eigenart der Arbeitsleistung die Befris-

tung rechtfertigt. 

Damit können auch sogenannte Kettenbefristungen 

abgeschlossen werden. Allerdings hat hier die Recht-

sprechung regulierend eingegriffen: Die Anforderungen 

an den Sachgrund steigen mit jeder weiteren Befristung 

und mit zunehmender Dauer der Beschäftigung bei 

demselben Arbeitgeber. Bei Gericht wird immer nur die 

letzte Befristung überprüft. Lag für sie kein sachlicher 

Grund vor, ist die Befristung unwirksam. 

1.5 Rechtsfolgen zulässiger und unzulässiger Befris-

tungen 

Während des befristeten Arbeitsverhältnisses ist grund-

sätzlich die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. 

Eine vorzeitige Beendigung ist nur im Wege der außer-

ordentlichen (fristlosen) Kündigung bei Vorliegen eines 

wichtigen Grunds oder im Wege des Aufhebungsver-

trags möglich. Aber: Werfen Sie noch einmal einen 

Blick in Ihren Vertrag, denn die Möglichkeit der ordent-

lichen Kündigung kann vertraglich vereinbart werden. 

Hinweis 

Wird das wirksam befristete Arbeitsverhältnis über den vor-

gesehenen Endtermin hinaus stillschweigend fortgesetzt, so 

gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert. 

Ist eine Befristungsregelung unwirksam, besteht das 

Arbeitsverhältnis unbefristet fort. Sie als Arbeitnehmer 

müssen die Unwirksamkeit der Befristung geltend ma-

chen – und zwar innerhalb von drei Wochen nach dem 

vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrags. 
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2. Aufhebungsvertrag 

Wer einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, kann ihn 

auch einverständlich wieder aufheben – nur über die 

Folgen muss man sich im Klaren sein. Der Aufhebungs-

vertrag hat sich in der Praxis als gängiges Instrument er-

wiesen, Arbeitsverhältnisse kurzfristig und weitgehend 

risikofrei zu beenden. 

Hinweis 

Wenn Ihnen vom Arbeitgeber ein Aufhebungsvertrag ange-

boten wird, sollten Sie keinesfalls vorschnell reagieren. Die 

Konsequenzen eines Aufhebungsvertrags können weitrei-

chend sein. Besprechen Sie dies vorab mit Ihrem Rechtsan-

walt, der Sie über die Besonderheiten in Ihrem Fall aufklären 

wird. 

Mit wirksamer Aufhebung des Arbeitsvertrags enden 

die Pflichten der Parteien, die an den Bestand des Ar-

beitsverhältnisses anknüpfen. Aufhebungsverträge un-

terliegen der Schriftform. 

Hinweis 

Sollte Ihr minderjähriges Kind die einverständliche Aufhe-

bung seines Berufsausbildungsverhältnisses anstreben, erfor-

dert dies die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Ver-

treters. 

Bei betriebsbedingten Kündigungen haben Sie einen 

Anspruch auf Abfindung, der nach der Formel „Mo-

natsbrutto x Beschäftigungsdauer in Jahren x 0,5“ 

berechnet wird. Dieser Anspruch kann durch einen 

Aufhebungsvertrag verloren sein. Zudem verlieren Sie 

bestimmte Kündigungsschutzrechte. 

Deshalb sollte ein Aufhebungsvertrag in der Regel mit 

einer deutlich höheren Abfindung oder anderen Aus-

gleichszahlungen einhergehen! 

2.1 Sie müssen sich informieren 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass Sie sich als Ar-

beitnehmer vor Abschluss eines Aufhebungsvertrags 

selbst informieren und über die Folgen im Klaren sind. 

Der Arbeitgeber muss in aller Regel nicht von sich aus 

auf schädliche Folgen hinweisen. In Einzelfällen kann 

das anders sein. Gesteigerte Hinweispflichten hat der 

Arbeitgeber vor allem dann, wenn der Aufhebungsver-

trag auf seine Initiative hin und in seinem Interesse zu-

stande kommt: In jedem Fall muss der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer darauf aufmerksam machen, dass der 

Abschluss eines Aufhebungsvertrags zu einer Sperrfrist 

bezüglich des Arbeitslosengeldes führen und Einfluss 

auf die Höhe der zu erwartenden Rente haben kann. 

Wenn Sie sofort unterschreiben, ohne eine angemesse-

ne Bedenkzeit zu verlangen, hat das keinen Einfluss auf 

den Aufhebungsvertrag. Der Arbeitgeber kann sich auf 

den Aufhebungsvertrag berufen, wenn er den Arbeit-

nehmer ungewarnt zum Abschluss dieses Vertrags ver-

anlasst und ihm weder eine Bedenkzeit noch ein Rück-

tritts- oder Widerrufsrecht eingeräumt hat. 

2.2 Wenn mit Kündigung gedroht wird 

Wenn Sie einen Aufhebungsvertrag unterschrieben 

haben, weil der Arbeitgeber Ihnen mit einer Kündi-

gung gedroht hat, können Sie den Vertrag nach den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) we-

gen widerrechtlicher Drohung anfechten. Das gilt aber 

nur dann, wenn ein verständiger Arbeitgeber die Kün-

digung gar nicht ernsthaft in Erwägung hätte ziehen 

dürfen. 

2.3 Vorsicht bei Ausgleichsquittungen 

Mit der Ausgleichsquittung soll möglicher Streit um be-

stehende oder zukünftige Ansprüche verhindert oder 

beseitigt werden. Zudem sollen möglichst schnell klare 

Verhältnisse geschaffen werden. Hier ist Vorsicht gebo-

ten. Wird dem Arbeitnehmer eine Ausgleichsquittung 

präsentiert, in der er den Empfang bestimmter Leistun-

gen quittiert und gleichzeitig auf weitere Ansprüche 

(beispielsweise noch offene Urlaubsansprüche oder 

Zahlungen) verzichtet, kann das weitreichende Folgen 

haben. Unterzeichnen Sie eine solche Ausgleichsquit-

tung nicht, bevor Sie mit Ihrem Rechtsanwalt Rückspra-
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che gehalten haben. 

3. Kündigung 

Unter der Kündigung versteht man eine einseitig emp-

fangsbedürftige Willenserklärung, die das Arbeitsver-

hältnis unmittelbar für die Zukunft sofort oder nach 

Ablauf einer Kündigungsfrist beenden soll. Eine Mitwir-

kung des Gekündigten – wie beispielsweise die „An-

nahme der Kündigung“ – ist nicht erforderlich. Eine 

Kündigung – gleich welcher Art – wird erst nach ihrem 

Zugang wirksam. Dieser Zeitpunkt ist entscheidend für 

den Beginn der Kündigungsfrist. Eine Kündigung kann 

nur dann wirksam werden, wenn sie schriftlich erteilt 

wurde. Kündigungserklärungen müssen klar und ein-

deutig sein. Wer eine Kündigung erhält, muss wissen, 

woran er ist. Es muss erkennbar sein, wann das Arbeits-

verhältnis beendet sein soll. Unklarheiten gehen damit 

zu Lasten des Kündigenden. Dabei braucht das Wort 

„Kündigung“ nicht zu fallen, wenn sich aus dem Ge-

samtzusammenhang zweifelsfrei ergibt, dass eine Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses gewollt ist und wann 

es aufgelöst sein soll. 

Beispiel 

Der Arbeitgeber schreibt dem Arbeitnehmer, dass er ihn „nie 

wieder hier sehen möchte“. Damit ist eine Kündigung aus-

reichend bezeichnet. 

3.1 Die ordentliche Kündigung 

Mit der ordentlichen Kündigung löst man das Beschäfti-

gungsverhältnis fristgerecht auf. Für den Arbeitgeber ist 

die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis einseitig fristge-

recht zu beenden, vielfach eingeschränkt. Im Geltungs-

bereich des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) ist eine 

Kündigung nur wirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt 

ist (vgl. Punkt 6). Darüber hinaus sind einzelne Gruppen 

von Arbeitnehmern besonders geschützt. 

Hinweis 

Tarifverträge können beispielsweise von den gesetzlichen 

Kündigungsfristen abweichen. In Ihrem Arbeitsvertrag kön-

nen längere als die gesetzlichen Fristen vereinbart sein. Au-

ßerdem sollten Sie stets überprüfen, ob die Kündigungsfrist 

auch richtig berechnet wurde. 

Maßgeblich ist immer der Zugang der Kündigung bei dem 

Empfänger. 

3.2 Die Änderungskündigung 

Mit der Änderungskündigung versucht der Arbeitge-

ber, eine Veränderung der Arbeitsbedingungen zu sei-

nen Gunsten zu erzwingen. Man kündigt das Beschäf-

tigungsverhältnis und bietet zugleich für die Zeit nach 

Ablauf der Kündigungsfrist ein neues Arbeitsverhältnis 

zu veränderten Bedingungen an. Ihnen bringt das ei-

nen erheblichen Vorteil: Sie können das Angebot unter 

dem Vorbehalt annehmen, dass sich diese Änderung 

als sozial gerechtfertigt erweist. Im gerichtlichen Pro-

zess wenden Sie sich dann nur noch gegen diese Ver-

änderung. Verlieren Sie den Prozess, behalten Sie Ihren 

Arbeitsplatz, allerdings zu den neuen Bedingungen. In 

den durch den Arbeitsvertrag abgesteckten Grenzen 

lassen sich Arbeitsbedingungen durch einfache Wei-

sung des Arbeitgebers ändern. Sollen diese Grenzen 

überschritten werden und kommt es nicht zu einer ein-

vernehmlichen Neuregelung des Arbeitsverhältnisses, 

muss der Arbeitnehmer mit einer Änderungskündigung 

rechnen. Ist diese wirksam, führt sie zur einseitigen Ab-

änderung des Arbeitsvertrags. 

Beispiel 

Ein Arbeitnehmer wird als Verkäufer „für die Filiale, den Be-

trieb in A“ eingestellt. Seine Versetzung in eine andere Filiale 

ist durch einfache Weisung des Arbeitgebers nicht möglich. 

Denn im Arbeitsvertrag wurde nicht festgelegt, dass der Ver-

käufer auch in anderen Filialen beschäftigt werden kann. In 

diesem Fall kann der Arbeitgeber daher nur eine Änderungs-

kündigung aussprechen, um sein Ziel zu erreichen. 

3.2.1 Die Änderungskündigung hat Vorrang vor der 

Beendigungskündigung 

Lässt sich eine Beendigungskündigung durch Aus-

spruch einer Änderungskündigung vermeiden, muss 

der Arbeitgeber grundsätzlich erst einmal von diesem 
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milderen Mittel Gebrauch machen. Unterlässt er das, ist 

allein deshalb die Beendigungskündigung unwirksam. 

Er muss daher dem Arbeitnehmer vor Ausspruch einer 

Beendigungskündigung das Änderungsangebot mit 

dem deutlichen Hinweis unterbreiten, dass der Bestand 

des Arbeitsverhältnisses auf dem Spiel steht, wenn 

das Angebot nicht angenommen wird. Zugleich muss 

er eine Überlegungsfrist von mindestens einer Woche 

einräumen. Lehnt der Arbeitnehmer dann ab, kann der 

Arbeitgeber eine Beendigungskündigung aussprechen. 

3.2.2 Was das Gericht prüft 

Die ordentliche Änderungskündigung wird auf ihre So-

zialwidrigkeit hin überprüft. Es wird geklärt, ob Gründe 

in der Person, dem Verhalten oder dringende betrieb-

liche Erfordernisse das Änderungsangebot bedingen 

und ob die vorgeschlagene Änderung des Arbeitsver-

trags gesetzeskonform, tarifkonform und vom Arbeit-

nehmer hinzunehmen ist. 

Die Änderungskündigung ist sozial gerechtfertigt, 

wenn die Änderung der Arbeitsbedingungen unver-

meidbar war und die neuen Arbeitsbedingungen erfor-

derlich und annehmbar sind. 

Bei der sozialen Rechtfertigung einer Kündigung (s. 

dazu auch Punkt 6) prüft der Arbeitgeber und in weite-

rer Instanz auch das Gericht, ob die Kündigung durch 

• zwingende betriebliche, 

• in der Person des Arbeitnehmers liegende oder 

• im Verhalten des Arbeitnehmers liegende 

Gründe gerechtfertigt ist. 

Kommen mehrere Beschäftigte für eine betriebsbe-

dingte Kündigung infrage, hat der Arbeitgeber inner-

halb dieser Gruppe der „zu Kündigenden“ eine weitere 

Interessensabwägung durchzuführen. 

So hat eine alleinerziehende Mutter mit 20-jähriger Be-

triebszugehörigkeit beispielsweise Vorrang vor einem 

Ledigen, der dem Unternehmen erst seit zwei Jahren 

angehört. 

3.2.3 Sie haben drei Möglichkeiten 

Nach Ausspruch der Änderungskündigung haben Sie 

drei Möglichkeiten zu reagieren: Annahme, Annahme 

unter Vorbehalt und Ablehnung des Änderungsange-

bots. Dazu muss das Angebot des Arbeitgebers jedoch 

so konkret sein, dass Sie mit Ja oder Nein antworten 

können. Fehlt diese Klarheit des Angebots, ist die Än-

derungskündigung unwirksam. 

1. Nehmen Sie das Angebot der geänderten Vertrags-

bedingungen an, wird das Arbeitsverhältnis zu die-

sen neuen Bedingungen ab dem Zeitpunkt fortge-

führt, zu dem die Kündigung wirksam geworden 

wäre. Die Annahme kann durch schlüssiges Ver-

halten erfolgen, indem Sie die neue Arbeit einfach 

aufnehmen. 

2. Nach Ablehnung des Änderungsangebots wird aus 

der Änderungskündigung eine Beendigungskündi-

gung ohne weiteres Zutun von Seiten des Arbeit-

gebers. Das Arbeitsverhältnis ist dann beendet. 

3. Sie können das Angebot des Arbeitgebers auch 

unter dem Vorbehalt annehmen, dass die Ände-

rung der Arbeitsbedingungen sozial gerechtfertigt 

ist. Das ist der Fall, wenn personen-, verhaltens- 

oder betriebsbedingte Gründe vorliegen. Sie kön-

nen deutlich machen, dass Sie die Änderung der 

Arbeitsbedingungen vorerst nur zeitweise bis zur 

gerichtlichen Entscheidung akzeptieren. Diesen 

Vorbehalt müssen Sie Ihrem Arbeitgeber innerhalb 

der Kündigungsfrist, spätestens innerhalb von drei 

Wochen nach Zugang der Kündigung erklären. Sie 

sind zur unverzüglichen Annahme der geänderten 

Arbeitsbedingungen verpflichtet. Versäumen Sie es, 

rechtzeitig den Vorbehalt zu erklären, müssen Sie 

zu den neuen Arbeitsbedingungen weiterarbeiten. 

3.3 Die außerordentliche Kündigung 

Eine außerordentliche – also fristlose – Kündigung führt 

zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die 

fristlose Kündigung kann auch mit einer sozialen Aus-

lauffrist ausgesprochen werden. Eine außerordentliche 

Kündigung verlangt einen wichtigen Grund für die so-

fortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Sie kann 

nur wirksam ausgesprochen werden, wenn Tatsachen 

vorliegen, die es dem Kündigenden unzumutbar ma-

chen, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der Kündi-

gungsfrist fortbestehen zu lassen. Dies muss unter Be-
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rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und der 

Interessen der Vertragsparteien abgewogen werden. 

3.3.1 Der wichtige Grund 

Es müssen Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem 

Kündigenden nicht zugemutet werden kann, das 

Dienstverhältnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

fortzusetzen. Der wichtige Grund muss objektiv ge-

eignet sein, eine außerordentliche Kündigung zu be-

gründen. Im Fall einer fristlosen personenbedingten 

Kündigung ist die Weiterbeschäftigung bis zum Ablauf 

der Kündigungsfrist in aller Regel zumutbar und damit 

die Kündigung unwirksam. Die außerordentliche Kün-

digung aus verhaltensbedingten Gründen setzt voraus, 

dass der Gekündigte rechtswidrig und schuldhaft seine 

vertraglichen Pflichten verletzt hat. Hier ist in der Regel 

eine vergebliche Abmahnung erforderlich, soweit die 

Vertragsverletzung den Leistungsbereich betrifft. Bei 

Pflichtverletzungen, die den Vertrauensbereich betref-

fen, ist eine Abmahnung entbehrlich. 

Eine außerordentliche Kündigung aus betriebsbeding-

ten Gründen ist nur ausnahmsweise zulässig. Auch 

außerdienstliches Verhalten kann nur dann die außer-

ordentliche Kündigung rechtfertigen, wenn es sich auf 

das Arbeitsverhältnis konkret nachteilig auswirkt. 

Beispiel 

Ein Berufskraftfahrer betrinkt sich am Abend vor seinem 

Dienst so stark, dass er mit einem Blutalkoholspiegel von  2 

‰ zum Dienst erscheint. 

Eine fristlose Kündigung ist nur wirksam, wenn sie die 

unausweichlich letzte Maßnahme für den Kündigenden 

darstellt. Alle anderen für ihn zumutbaren Mittel wie 

Abmahnung, Versetzung, Änderungskündigung oder 

ordentliche Kündigung müssen erschöpft oder dem 

Kündigenden nicht mehr zumutbar sein. 

Tipp 

Anders als viele denken, ist die außerordentliche Kündigung 

keine „Einbahnstraße“. Auch als Arbeitnehmerin oder Arbeit-

nehmer können Sie das Arbeitsverhältnis wegen Unzumut-

barkeit mit sofortiger Wirkung kündigen. 

Gründe hierfür sind beispielsweise: 

• Über mehrere Monate ausbleibende Zahlung des Lohns 

• Sexuelle Belästigung durch Kollegen oder Vorgesetzte 

• Mobbing 

3.3.2 Die Interessenabwägung 

Die Interessenabwägung im Einzelfall entscheidet in 

einem zweiten Schritt über die Wirksamkeit der außer-

ordentlichen Kündigung. Es muss festgelegt werden, 

ob der Wunsch des Arbeitgebers nach einer möglichst 
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schnellen Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Ein-

zelfall höher zu bewerten ist als der Wunsch des Arbeit-

nehmers, zumindest für die Dauer der Kündigungsfrist 

beschäftigt zu bleiben. Die Dauer der Betriebszugehö-

rigkeit ist dabei stets zu beachten. Die Pflichtverstöße 

müssen konkrete betriebliche oder wirtschaftliche Aus-

wirkungen zeigen. 

3.3.3 Die Ausschlussfrist 

Die außerordentliche Kündigung kann nur innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen erfolgen, nachdem der 

Arbeitgeber von den maßgebenden Tatsachen erfahren 

hat, welche zu der Kündigung führten. So ist sicher-

gestellt, dass derjenige, der den Grund für die fristlose 

Kündigung geliefert hat, alsbald weiß, ob sie ausge-

sprochen wird. Nach Ablauf der Frist erlischt das Kün-

digungsrecht. 

4. Beteiligung der Mitarbeitervertretung 

Wo es einen Betriebsrat gibt, muss der Arbeitgeber der 

Kündigung eine Abschrift der Stellungnahme des Be-

triebsrats beifügen, wenn dieser der Kündigung wider-

sprochen hat. Erhalten Sie keine solche Kopie, bleibt die 

Kündigung dennoch wirksam. Sinn der Vorschrift ist, 

den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, seine Aus-

sichten im Kündigungsschutzprozess besser beurteilen 

zu können. 

Der Betriebsrat kann den Ausspruch einer Kündigung 

durch den Arbeitgeber nicht verhindern. Allerdings 

sieht das Gesetz hier ein zwingendes Anhörungsverfah-

ren vor. Hört der Arbeitgeber den Betriebsrat vor Aus-

spruch einer Kündigung nicht an oder ist die Anhörung 

unvollständig oder anderweitig fehlerhaft, hat das die 

Unwirksamkeit der Kündigung zur Folge. Sie sollten 

sich also beim Betriebsrat bezüglich des Anhörungsver-

fahrens erkundigen, falls Ihnen keine Abschrift der Stel-

lungnahme überreicht wurde. Die ordnungsgemäße 

Durchführung der Betriebsratsanhörung muss der Ar-

beitgeber im Kündigungsschutzprozess in vollem Um-

fang darlegen und nachweisen. Eine Anhörung des Be-

triebsrats ist für jede Kündigung durchzuführen. Nicht 

angehört wird der Betriebsrat, wenn es nicht um eine 

Kündigung, sondern um einen anderen Beendigungs-

tatbestand wie beispielsweise Aufhebungsvereinba-

rung, Beendigung durch Fristablauf oder Anfechtung 

geht. 

Hinweis 

Nach Eingang der Anhörung hat der Betriebsrat bei der or-

dentlichen Kündigung eine Woche und bei der außerordent-

lichen Kündigung drei Tage Zeit, eine Stellungnahme abzu-

geben. Der Betriebsrat muss diese Frist nicht ausschöpfen. 

Vor Ablauf der Fristen kann jedoch nur dann eine Kündigung 

ausgesprochen werden, wenn eine abschließende Stellung-

nahme des Betriebsrats vorliegt. Schweigt der Betriebsrat, 

gilt seine Zustimmung als erteilt. Soweit der Betriebsrat vor 

Ausspruch einer fristlosen Kündigung angehört werden soll, 

verlängert sich die zweiwöchige Frist nicht. Der Arbeitgeber 

muss also spätestens bis zum zehnten Tag nach Kenntnis der 

für die Kündigung maßgebenden Tatsachen den Betriebsrat 

anhören. 

Existiert nicht ein Betriebs-, sondern ein Personalrat, be-

stehen für den Arbeitgeber auch hier die Verpflichtun-

gen zur Anhörung. 
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5. Kündigungsschutz 

Der Kündigungsschutz nach dem KSchG wird auch all-

gemeiner Kündigungsschutz genannt. Er ermöglicht 

die gerichtliche Überprüfung einer ordentlichen Kündi-

gung auf ihre soziale Rechtfertigung. 

Hinweis 

Zu den Grundprinzipien des Kündigungsrechts gehört die 

Verhältnismäßigkeit. Die Kündigung kommt nur als letztes 

Mittel in Betracht. Der Arbeitgeber muss deshalb versu-

chen, sie durch andere mögliche und geeignete Maßnah-

men zu vermeiden. Insbesondere muss er prüfen, ob eine 

Weiterbeschäftigungsmöglichkeit an einem anderen freien 

Arbeitsplatz – gegebenenfalls zu schlechteren Bedingungen 

– besteht. Ebenso muss zunächst die Änderungskündigung 

eingesetzt werden. 

Grundsätzlich ist bei jeder Kündigung im Rahmen einer 

umfassenden Interessenabwägung festzustellen, ob 

unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände 

das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses das des Arbeitnehmers an seiner 

Fortsetzung überwiegt. Der allgemeine Kündigungs-

schutz gilt jedoch nicht für alle Arbeitsverhältnisse. Er 

ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. 

5.1 Der persönliche Geltungsbereich 

Das KSchG gilt für Arbeitnehmer unabhängig von der 

Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit – also auch für 

Aushilfsbeschäftigte oder in Teilzeit Beschäftigte. 

Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen 

Vertrags im Dienst eines anderen zur Arbeitsleistung 

verpflichtet und dabei von diesem persönlich und wirt-

schaftlich abhängig ist. Deshalb fallen freie Mitarbeiter 

nicht unter den Schutz des KSchG, weil sie nur wirt-

schaftlich abhängig sind. 

Hinweis 

Der allgemeine Kündigungsschutz beginnt erst nach Ablauf 

einer Wartezeit. Das Arbeitsverhältnis muss zum Zeitpunkt 

des Zugangs der Kündigung mit demselben Betrieb oder 

Unternehmen länger als sechs Monate bestanden haben. 

Tatsächliche Unterbrechungen wie beispielsweise Krankheit 

oder Urlaub sind unerheblich, entscheidend ist nur der recht-

liche Bestand des Arbeitsverhältnisses. 

5.2 Der betriebliche Geltungsbereich 

Der allgemeine Kündigungsschutz ist zweigeteilt. Ar-

beitnehmer, die am 31.12.2003 in einem Betrieb mit 

mehr als fünf regelmäßig Beschäftigten tätig waren, 

bleiben kündigungsgeschützt. Für alle anderen gilt der 

neue Schwellenwert. Sie haben Kündigungsschutz, 

wenn der Betrieb mehr als zehn Arbeitnehmer hat. 

Auszubildende zählen nicht dazu, Teilzeitbeschäftigte 

sind bei einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

von nicht mehr als 20 Stunden als 0,5 Arbeitnehmer 

und bei einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

von nicht mehr als 30 Stunden als 0,75 Arbeitnehmer 

zu berücksichtigen. 

Aber gekündigte Arbeitnehmer können auch in Klein-

betrieben mit weniger Arbeitnehmern eine Kündi-

gungsschutzklage erheben. Für diese gilt jedoch der 

Kündigungsschutz nicht in demselben Umfang. 

5.3 Der gegenständliche Geltungsbereich 

Der allgemeine Kündigungsschutz nach § 1 KSchG gilt 

für ordentliche Arbeitgeberkündigungen. Das KSchG 

findet keine Anwendung auf andere Beendigungstat-

bestände, wie Kündigung des Arbeitnehmers, Anfech-

tung, Aufhebung. 

5.4 Die Sozialwidrigkeit 

Im Geltungsbereich des KSchG ist eine ordentliche 

Kündigung unwirksam, wenn sie sozial ungerechtfer-

tigt ist. Das ist der Fall, wenn sie nicht durch Gründe, 

die in der Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers 

liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse 

bedingt ist. 
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5.4.1 Die personenbedingte Kündigung 

Die personenbedingte Kündigung setzt voraus, dass 

der Arbeitnehmer seine Fähigkeiten oder seine Eignung 

verloren hat, die geschuldete Arbeitsleistung ganz oder 

zum Teil zu erbringen. Auf ein Verschulden kommt es 

dabei nicht an. Daher erfordert die personenbedingte 

Kündigung keine Abmahnung. 

Gerade bei der personenbedingten Kündigung muss 

der Arbeitgeber jede mögliche zumutbare und geeigne-

te Maßnahme ergreifen, die die Kündigung vermeiden 

hilft. Vor Ausspruch der Kündigung muss daher über-

prüft werden, ob der Arbeitnehmer auf einem anderen 

freien Arbeitsplatz des Betriebs oder Unternehmens 

weiterbeschäftigt werden kann. Der Arbeitgeber muss 

prüfen, ob eine Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung 

nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungs-

maßnahmen besteht. Außerdem muss er versuchen, 

den Arbeitnehmer zu geänderten Arbeitsbedingungen, 

gegebenenfalls auf einem Arbeitsplatz mit weniger An-

forderungen und geringerer Bezahlung, zu beschäfti-

gen. 

Beispiel 

Der häufigste Fall einer personenbedingten Kündigung ist die 

krankheitsbedingte Kündigung. Ist ein Arbeitnehmer krank-

heitsbedingt auf Dauer nicht mehr in der Lage, die geschul-

dete Arbeit auf seinem bisherigen Arbeitsplatz zu erbringen, 

oder ist seine Leistungsfähigkeit krankheitsbedingt gemin-

dert, muss der Arbeitgeber über die einfache Besetzung freier 

Arbeitsplätze hinausgehen. Er ist in diesem Fall verpflichtet, 

leidensgerechte Arbeitsplätze freizumachen oder zu schaf-

fen, soweit das im Rahmen des Direktionsrechts möglich ist. 

Dazu gehört neben der Änderung von Arbeitsabläufen und 

dem Umverteilen von Aufgaben auch die Versetzung anderer 

Mitarbeiter. Der Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, einen 

anderen Arbeitnehmer zu kündigen, um einen Arbeitsplatz 

anbieten zu können. 

Der Arbeitgeber muss vor dem Ausspruch der Kündi-

gung ein sogenanntes „Betriebliches Eingliederungs-

management“ durchgeführt haben. Hierdurch soll die 

Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden, und 

es soll ermittelt werden, mit welchen Leistungen oder 

Hilfen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt 

und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. 

5.4.2 Die betriebsbedingte Kündigung 

Betriebliche Erfordernisse, die zur Kündigung führen, 

können sich aus inner- oder außerbetrieblichen Um-

ständen ergeben. Zu den innerbetrieblichen Umstän-

den gehören beispielsweise Umstellung, Einschränkung 

oder Einstellung der Produktion, ganz allgemeine Ra-

tionalisierungsmaßnahmen, Vergabe von Arbeiten an 

Fremdfirmen usw. Es muss sich um eine organisatori-

sche Maßnahme des Arbeitgebers handeln, die schluss-

endlich dazu führt, dass der Arbeitnehmer nicht weiter-

beschäftigt werden kann. 

Zu den außerbetrieblichen Umständen zählen beispiels-

weise der Auftragsrückgang wegen gesamtwirtschaftli-

cher Rezession oder branchen- bzw. betriebsspezifische 

Ursachen. Auch wenn dringende betriebliche Gründe 

für eine Kündigung vorliegen, ist sie sozialwidrig, wenn 

der Arbeitgeber bei der Auswahl der zu entlassenden 

Arbeitnehmer die Dauer der Betriebszugehörigkeit, 

das Lebensalter, Unterhaltspflichten und eine etwaige 

Schwerbehinderung nicht oder nicht ausreichend be-

rücksichtigt hat (Sozialauswahl). 

Beispiel 

Der Arbeitgeber entlässt mehrere Arbeitnehmer aus dringen-

den betrieblichen Gründen zum selben Zeitpunkt. Unter den 

gekündigten Arbeitnehmern befindet sich auch ein 50-jäh-

riger Familienvater mit drei unterhaltspflichtigen Kindern. 

Hier kann die Sozialauswahl fehlerhaft sein, wenn ein 30-jäh-

riger Arbeitnehmer ohne Unterhaltspflichten nicht gekündigt 

wird. Aufgrund dieser fehlerhaften Sozialauswahl können 

sich alle gekündigten Arbeitnehmer auf den Auswahlfehler 

berufen. 

Die Prüfung der Sozialauswahl erfolgt in drei Schritten: 

Zunächst ist der Kreis von vergleichbaren Arbeitneh-

mern zu ermitteln. Dann ist zu prüfen, ob einzelne Ar-

beitnehmer in die soziale Auswahl nicht einzubeziehen 

sind, weil ihre weitere Beschäftigung im berechtigten 

betrieblichen Interesse liegt. In einem letzten Schritt er-

folgt dann die Auswahlentscheidung nach sozialen Ge-

sichtspunkten (Sozialauswahl, siehe oben). Dann geht 

es also nicht mehr um die Frage, ob gekündigt werden 

kann, sondern nur noch darum, wem gekündigt wer-

den darf. 
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Handelt es sich um eine Betriebsänderung, das heißt 

um eine umfassende Einschränkung, kann der Arbeit-

geber sich mit dem Betriebsrat auf eine „Namenslis-

te“ einigen. Auf dieser sind dann die zu kündigenden 

Arbeitnehmer verzeichnet. Die soziale Auswahl der 

Arbeitnehmer kann dann nur noch auf grobe Fehler-

haftigkeit überprüft werden. 

5.4.3 Die verhaltensbedingte Kündigung 

Die verhaltensbedingte Kündigung ist gerechtfertigt, 

wenn Umstände im Verhalten des Arbeitnehmers vor-

liegen, die bei verständiger Würdigung in Abwägung 

der beiderseitigen Interessen der Vertragsparteien die 

Kündigung als billigenswert und angemessen erschei-

nen lassen. Maßstab ist, ob ein ruhig und verständig 

urteilender Arbeitgeber das Verhalten des Arbeitneh-

mers zum Anlass für eine ordentliche Kündigung ge-

nommen hätte. 

Kündigungsgründe können sein: Leistungsstörungen 

(Schlechtleistung, unentschuldigtes Fehlen oder Ver-

stöße gegen die Arbeitspflicht), Störungen der be-

trieblichen Ordnung (Beleidigung von Arbeitskollegen, 

Verstöße gegen Verbote wie Rauch-/Alkoholverbot), 

Störungen im Vertrauensbereich (Straftaten), Verlet-

zung von Nebenpflichten (verspätete Krankmeldung, 

fehlende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) usw. 

Vor einer solchen Kündigung muss der Arbeitgeber 

alle anderen ihm zumutbaren Maßnahmen zur Vermei-

dung der Kündigung ergriffen haben. So darf er erst 

kündigen, wenn nicht mehr erwartet werden kann, der 

Arbeitnehmer werde sich künftig vertragsgerecht ver-

halten. Daher muss einer Kündigung in aller Regel eine 

vergebliche Abmahnung vorausgehen. Eine Abmah-

nung ist nur entbehrlich, wenn es um schwere Pflicht-

verletzungen geht, deren Rechtswidrigkeit für den 

Arbeitnehmer ohne weiteres erkennbar und bei denen 

eine Hinnahme des Verhaltens durch den Arbeitgeber 

offensichtlich ausgeschlossen ist. 

Hinweis 

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gilt bei 

allen Kündigungen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Danach kommt eine Kündigung nur dann in Betracht, wenn 

der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb 

oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens, auch nach 

zumutbaren Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen 

oder zu anderen Vertragsbedingungen, mit denen sich der 

Arbeitnehmer einverstanden erklärt hat (Änderungsvertrag), 

nicht weiter beschäftigt werden kann. 
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6. Sonderkündigungsschutz einzelner Personengruppen 

Beim allgemeinen Kündigungsschutz geht es um die 

Sozialwidrigkeit einer ausgesprochenen Kündigung. 

Der besondere Kündigungsschutz setzt schon vor der 

Kündigung ein und betrifft einzelne, besonders schüt-

zenswerte Gruppen. 

6.1 Schwangere und Eltern 

Junge Mütter und Schwangere können bis zum Ablauf 

von vier Monaten nach der Entbindung grundsätzlich 

nicht wirksam gekündigt werden, wenn dem Arbeitge-

ber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft 

bekannt war oder nach Zugang der Kündigung recht-

zeitig bekanntgemacht wurde. Wird Elternzeit verlangt, 

darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ab diesem 

Zeitpunkt bis zu seinem Ende nur mit Zustimmung der 

für den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbe-

hörde ordentlich kündigen. 

6.2 Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte 

Die Kündigung von länger als sechs Monaten beschäf-

tigten Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 

bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrations-

amts. Behinderte Menschen mit einem Grad der Be-

hinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, 

werden auf Antrag von der Agentur für Arbeit Schwer-

behinderten gleichgestellt. 

6.3 Betriebsratsmitglieder 

Die außerordentliche Kündigung von 

• Mitgliedern des Betriebsrats, 

• der Jugend- und Auszubildendenvertretung, 

• der Bordvertretung, 

• des Seebetriebsrats, 

• des Wahlvorstands sowie 

• von Wahlbewerbern 

bedarf der vorherigen Zustimmung des Betriebsrats. 

Eine ordentliche Kündigung gegenüber diesen Perso-

nen ist grundsätzlich unwirksam. Der besondere Kündi-

gungsschutz endet für Mitglieder des Betriebsrats, des 

Seebetriebsrats und der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung ein Jahr, für Mitglieder einer Bordvertretung 

sechs Monate nach Beendigung der Amtszeit. Für Mit-

glieder des Wahlvorstands und Wahlbewerber wirkt 

der individuelle Kündigungsschutz sechs Monate nach 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses nach. 

Dieser Schutz gilt auch für Mitglieder der Personalver-

tretung. 

6.4 Wehrdienstleistende 

Auch 

• Arbeitnehmer während des freiwilligen Wehr-

dienstes, 

• Erbringer von Dienstleistungen nach dem Vierten 

Abschnitt des Soldatengesetzes und 

• Absolventen einer zweijährigen Dienstzeit als 

Soldat auf Zeit 

dürfen nicht gekündigt werden (Ausnahme: Kündigung 

aus wichtigem Grund). Im Übrigen darf der Arbeitgeber 

das Arbeitsverhältnis auch nicht aus Anlass des Wehr-

dienstes kündigen. 

6.5 Häusliche Pflege leistende Arbeitnehmer 

Nach Pflegezeitgesetz (PflegeZG) darf der Arbeitgeber 

das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung bis 

zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung 

oder der Pflegezeit nicht kündigen. Eine Wartezeit ist 

im PflegeZG nicht vorgesehen. Es handelt sich hierbei 

um ein Kündigungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Nur 

in besonderen Ausnahmefällen kann eine Kündigung 

von der für den Arbeitsschutz zuständigen obersten 

Landesbehörde für zulässig erklärt werden. 

6.6 Arbeitnehmer in Familienpflegezeit 

Der Arbeitnehmer steht ab dem Zeitpunkt der Beantra-
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gung von Familienpflegezeit bis zu deren Ende unter 

einem besonderen Kündigungsschutz. 

6.7 Massenentlassungsanzeige 

Eine Unwirksamkeit der Kündigung kann sich auch aus 

einer unterlassenen Anzeige gegenüber der Bundes-

agentur für Arbeit ergeben. Dazu ist der Arbeitgeber 

verpflichtet, wenn er einen bestimmten Teil seiner Be-

legschaft entlässt. 

6.8 Weitere Personengruppen 

Sonderkündigungsschutz genießen über die genannten 

Personengruppen hinaus auch die folgenden: 

• Auszubildende (dual Studierende gelten als sol-

che) 

• Betriebliche Datenschutzbeauftragte, Immis-

sionsschutzbeauftragte und Gewässerschutzbe-

auftragte 

• Unkündbare Arbeitnehmer (insbesondere nach 

dem TVöD oder TV-L) 

• Sonstige Personen, die nach dem individuell gel-

tenden Tarifvertrag besonderen Schutz genießen 

(etwa ab einem bestimmten Lebensalter) 

Mit dem gesetzlichen Sonderkündigungsschutz von 

Auszubildenden möchte der Gesetzgeber eine geord-

nete und erfolgreiche Ausbildung bzw. ein erfolgrei-

ches duales Studium gewährleisten. 

Indem die gesetzlichen Beauftragten ebenfalls Son-

derkündigungsschutz genießen, stellt das deutsche 

Arbeitsrecht sicher, dass sich Unternehmen von „un-

bequemen“ Beschäftigten, die aufgrund ihrer Rolle auf 

bestimmte Missstände hinweisen, nicht ohne Weiteres 

entledigen können. 

7. Allgemeine Unwirksamkeitsgründe 

Neben dem allgemeinen und dem besonderen Kündi-

gungsschutz ergibt sich für die Kündigung von Arbeits-

verhältnissen eine Reihe von allgemeinen Unwirksam-

keitsgründen aus anderen gesetzlichen Regelungen. 

7.1 Grundrechtsverletzungen 

Kündigungen können grundgesetzwidrig und damit un-

wirksam sein. Die Kündigung verletzt ein Grundrecht, 

wenn sie gerade und allein wegen solcher Umstände 

erklärt wird, die vom Schutzbereich einer Grundrechts-

norm erfasst werden. Für das Arbeitsrecht hat vor allem 

der Gleichbehandlungsgrundsatz Bedeutung. So kann 

beispielsweise das Herausgreifen Einzelner bei glei-

chem Kündigungssachverhalt eine unzulässige Rechts-

ausübung darstellen mit der Folge, dass die Kündigung 

des Herausgegriffenen unwirksam ist. 

Ebenso kann die in Art. 4 Absatz 1 und 2 Grundge-

setz (GG) garantierte Freiheit des Glaubens und der 

ungestörten Religionsausübung einer Kündigung ent-

gegenstehen. So rechtfertigt das Tragen eines islami-

schen Kopftuchs in der Regel nicht die ordentliche Kün-

digung einer Verkäuferin in einem Kaufhaus. Das Recht 

der freien Meinungsäußerung gilt auch und gerade 

im Arbeitsverhältnis. Es wird durch die Grundregeln 

des Arbeitsrechts wie beispielsweise durch Rücksichts- 

und Loyalitätspflichten eingeschränkt und rechtfertigt 

daher nicht jede freie Meinungsäußerung am Arbeits-

platz. Der Schutz von Ehe und Familie kann mit der 

Kirchenautonomie kollidieren. So kann gegebenenfalls 

die kirchenrechtliche Unauflöslichkeit der Ehe im Ten-

denzbetrieb zu einer Kündigung führen, wenn ein ge-

schiedener Arbeitnehmer erneut heiratet. Kündigungen 

wegen der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder 

wegen des Beitritts zu einer Gewerkschaft sind nichtig. 

7.2 Sittenwidrigkeit 

Kündigungen, die gegen die guten Sitten verstoßen, 

sind nach § 138 BGB nichtig. Die Sittenwidrigkeit einer 

Kündigung geht über ihre Sozialwidrigkeit hinaus. Wird 
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gekündigt, weil ein Arbeitnehmer unbequem gewor-

den ist, mag das sozialwidrig sein, es ist aber noch nicht 

sittenwidrig. Sittenwidrig ist eine Kündigung erst, wenn 

sie auf einem verwerflichen Motiv des Kündigenden 

beruht, wie beispielsweise Rachsucht oder Vergeltung, 

oder wenn sie dem Anstandsgefühl aller billig und ge-

recht Denkenden widerspricht. Eine Kündigung ist bei-

spielsweise sittenwidrig, wenn sie ausgesprochen wur-

de, weil eine Arbeitnehmerin unsittliche oder anstößige 

Zumutungen abgelehnt hat oder sich ein Arbeitnehmer 

geweigert hat, Beihilfe zu strafbaren Handlungen des 

Arbeitgebers zu leisten. 

7.3 Treuwidrigkeit 

Verstößt eine Kündigung gegen Treu und Glauben, 

ist sie nach § 242 BGB unwirksam. Sowohl die Kündi-

gungserklärung als auch ihre Begründung können ge-

gen § 242 BGB verstoßen. Eine Kündigung kann treu-

widrig sein, wenn sie in ungehöriger Weise erklärt wird 

– etwa auf einer Betriebsversammlung, durch Anschlag 

am schwarzen Brett, in beleidigender Weise oder am 

Tag eines schweren Arbeitsunfalls unmittelbar vor der 

deswegen erforderlichen Operation. 

7.4 Diskriminierungsverbot (AGG) 

Nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) darf der Arbeitgeber einen Arbeit-

nehmer bei einer Kündigung unter anderem nicht aus 

Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschau-

ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Identität benachteiligen. Eine Kündigung, die gegen § 

7 Absatz 1 Satz 1 AGG verstößt, ist nach § 134 BGB 

nichtig. 

7.5 Maßregelverbot 

Arbeitnehmer dürfen ihre Rechte geltend machen, 

ohne Repressalien des Arbeitgebers befürchten zu müs-

sen. Dazu sieht das Gesetz das sog. „Maßregelverbot“ 

vor. Danach darf der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer 

bei einer Maßnahme nicht benachteiligen, nur weil der 

Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausge-

übt hat. 

Beispiel 

Kündigt der Arbeitgeber, weil der Arbeitnehmer tarifgerech-

te Bezahlung verlangt hat, ist diese Kündigung unwirksam. 

Schikaniert der Arbeitgeber nach verlorenem Kündigungs-

schutzprozess den Arbeitnehmer mit unsinnigen Arbeits-

anweisungen, ist die auf die Arbeitsverweigerung gestützte 

Kündigung des Arbeitgebers unwirksam, weil die Arbeits-

vertragsverletzungen bewusst provoziert wurden, um erneut 

kündigen zu können. 

Das Maßregelverbot besagt damit im Kern, dass sich 

Arbeitgeber nicht deshalb von ihren Beschäftigten tren-

nen dürfen, weil diese – in welcher Form auch immer – 

„unbequem“ sind. Vom Verbot der Maßregelung nicht 

betroffen ist allerdings die verhaltensbedingte Kündi-

gung. Denn hier hat der Arbeitnehmer gerade nicht auf 

seine Rechte bestanden, sondern die ihm obliegenden 

Pflichten verletzt. 

7.6 Betriebsübergang 

Jede Kündigung wegen des Übergangs eines Betriebs 

oder Betriebsteils ist gesetzlich verboten. Auf das Kün-

digungsverbot können sich alle Arbeitnehmer berufen 

– ohne Rücksicht darauf, ob sie unter das KSchG fallen. 

Aus anderen Gründen kann eine Kündigung gleichwohl 

ausgesprochen werden. 

8. Kündigungsschutzklage 

Die Kündigung löst das Arbeitsverhältnis erst einmal lange, bis das Arbeitsgericht den Arbeitgeber nicht von 

auf und wird wirksam, wenn der Arbeitnehmer nicht der mit dem Widerspruch des Betriebsrats entstande-

rechtzeitig Klage erhebt. Hat der Betriebsrat ordnungs- nen Pflicht zur Weiterbeschäftigung entbunden hat. 

gemäß widersprochen, kann der Arbeitnehmer den 

Prozess von seinem Arbeitsplatz aus führen. Das gilt so Die Kündigungsschutzklage muss sich gegen den Ar-
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beitgeber richten, er ist der Vertragspartner. Nur die 

Kündigungsschutzklage gegen den richtigen Arbeitge-

ber wahrt die Klagefrist von drei Wochen. Bei Perso-

nengesellschaften ist die Gesellschaft zu verklagen, bei 

juristischen Personen (GmbH, AG, Genossenschaften, 

e.V.) sind diese zu verklagen. Bei der GbR ist die Klage 

gegen alle Gesellschafter, bei der Erbengemeinschaft 

gegen alle Erben zu richten. 

Hinweis 

Bei Betriebsübergang muss sich die Klage gegen den alten 

Arbeitgeber richten, wenn dieser gekündigt hat und der Be-

trieb vor Zugang der Kündigung übergegangen ist. Gegen 

den neuen Arbeitgeber muss auf Beschäftigung oder Fest-

stellung, dass ein Arbeitsverhältnis besteht, geklagt werden. 

Der Arbeitnehmer muss im Kündigungsschutzpro-

zess alle Unwirksamkeitsgründe geltend machen: Bei 

rechtskräftiger Abweisung der Kündigungsschutzklage 

steht die Beendigung des Arbeitsverhältnisses fest. Der 

Arbeitnehmer kann nicht in einem weiteren Prozess 

geltend machen, die Kündigung sei aus anderen Grün-

den, die er im Vorprozess nicht angeführt hat, unwirk-

sam. Wenn der Klage stattgegeben wurde, steht fest, 

dass das Arbeitsverhältnis nicht durch diese Kündigung 

beendet wurde. Gleichzeitig ist klar, dass zum Zeitpunkt 

der Kündigung ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Der 

Arbeitgeber kann sich nicht mehr darauf berufen, das 

Arbeitsverhältnis sei zu einem früheren Zeitpunkt oder 

aus anderen Gründen zum selben Zeitpunkt beendet. 

Die Kündigungsschutzklage wird durch Klageschrift 

beim Arbeitsgericht eingereicht. Sie kann auch münd-

lich zu Protokoll der Geschäftsstelle des Gerichts erho-

ben werden. Die Klageschrift muss die Bezeichnung der 

Parteien und des Gerichts enthalten und den Klagege-

genstand: Worum gestritten wird und warum geklagt 

wird. Sie muss einen Antrag enthalten, unterzeichnet 

und in deutscher Sprache abgefasst sein. Jede Kündi-

gungsschutzklage muss innerhalb von drei Wochen 

nach Zugang der Kündigung beim Arbeitsgericht ein-

gehen. 

9. Besonderheiten bei leitenden Angestellten 

Leitende Angestellte stehen zwar in einem norma-

len sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-

hältnis, nehmen jedoch in einem Unternehmen eine 

Sonderstellung ein, da sie mehr der Arbeitgeberseite 

zugeordnet sind. Für sie gelten daher weder das Be-

triebsverfassungsgesetz noch das Arbeitszeitgesetz; 

auch der Kündigungsschutz hat für sie nur einge-

schränkte Bedeutung. 

9.1 Begriff des leitenden Angestellten 

Leitender Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und 

Stellung im Unternehmen oder im Betrieb 

• zur selbständigen Einstellung und Entlassung von 

im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäf-

tigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder 

• Generalvollmacht oder Prokura hat, und die Pro-

kura ist auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht 

unbedeutend, oder 

• regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die 

für den Bestand und die Entwicklung des Unter-

nehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind 

und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und 

Kenntnisse voraussetzt. Ein leitender Angestell-

ter trifft Entscheidungen im Wesentlichen wei-

sungsfrei oder beeinflusst sie maßgeblich. Das ist 

auch der Fall, wenn es für diese Entscheidungen 

Vorgaben gibt – sei es aufgrund von Rechtsvor-

schriften, Plänen oder Richtlinien oder aufgrund 

der Zusammenarbeit mit anderen leitenden An-

gestellten. 

In der Praxis ist die zweifelsfreie Abgrenzung zwischen 

einem leitenden Angestellten und einem nichtleitenden 

Angestellten nicht immer leicht. Deshalb enthält das 

Betriebsverfassungsgesetz eine ergänzende Regelung 

für Zweifelsfälle. Danach ist „im Zweifel“ leitender An-

gestellter, 

• wer bei den letzten Wahlen zu Arbeitnehmerver-
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tretungen den leitenden Angestellten zugeord-

net war, 

• wer einer Leitungsebene angehört, auf der über-

wiegend leitende Angestellte vertreten sind, 

• wer ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt be-

zieht, das für leitende Angestellte in dem Unter-

nehmen üblich ist, oder 

• wer ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt er-

hält, das das Dreifache der Bezugsgröße nach § 

18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

überschreitet. 

Das KSchG definiert leitende Angestellte als „Geschäfts-

führer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestell-

te“, die zur selbständigen Einstellung oder Entlassung 

von Arbeitnehmern berechtigt sind. Daraus ergibt sich, 

dass der Begriff des leitenden Angestellten im Sinne 

des KSchG weiter geht als der Parallelbegriff des Be-

triebsverfassungsgesetzes. Wer die Voraussetzungen 

im Sinne des KSchG erfüllt, ist demnach noch nicht un-

bedingt auch ein leitender Angestellter im Sinne des 

BetrVG – und umgekehrt. 

Hinweis 

Es muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob ein Arbeit-

nehmer ein leitender Angestellter im Sinne eines der beiden 

Gesetze ist. 

Beispiel 

Leitende Angestellte sind Arbeitnehmer, die in ihrem Ver-

antwortungsbereich unternehmerische Aufgaben mit erheb-

lichem Entscheidungsspielraum wahrnehmen. Dazu gehören 

unter anderem 

• Abteilungsleiter, 

• Meister, 

• Hauptabteilungsleiter, 

• Betriebsleiter oder 

• Leiter größerer Personalabteilungen. 

9.2 Der Sprecherausschuss 

Die betrieblichen Interessen leitender Angestellter wer-

den nicht vom Betriebsrat, sondern vom sogenannten 

Sprecherausschuss vertreten, falls ein solcher im Betrieb 

gebildet ist. Wahlberechtigt zu diesem Gremium sind 

die im Betrieb beschäftigten leitenden Angestellten. Die 

gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit des Sprecher-

ausschusses ist das Sprecherausschussgesetz (SprAuG). 

Das SprAuG sieht vor, dass in Betrieben mit in der Regel 

zehn leitenden Angestellten Sprecherausschüsse der 

leitenden Angestellten gebildet werden. 

Der Sprecherausschuss vertritt die Belange der leiten-

den Angestellten und hat dazu bestimmte Informati-

ons- und Konsultationsrechte, die allerdings im Ver-

gleich zu den Rechten des Betriebsrats sehr schwach 

ausgestaltet sind. Ein besonderer Kündigungsschutz für 

Sprecherausschussmitglieder, wie ihn das KSchG für Be-

triebsratsmitglieder vorsieht, besteht nicht. 

Hinweis 

Der Sprecherausschuss muss vor der Kündigung eines leiten-

den Angestellten angehört werden. Unterbleibt diese Anhö-

rung oder ist sie nicht nach den Regeln des SprAuG durch-

geführt worden, ist die Kündigung unwirksam. 

9.3 Die Beschränkungen im Kündigungsschutz 

Ist ein leitender Angestellter bereits länger als sechs Mo-

nate in einem Betrieb mit mehr als zehn Arbeitnehmern 

beschäftigt, kann er sich – wie jeder andere Arbeitneh-

mer – auf die Vorschriften des Kündigungsschutzes be-

rufen und Kündigungsschutzklage erheben. Auch eine 

Kündigung gegenüber einem leitenden Angestellten ist 

nur wirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Es muss 

also Gründe im Verhalten oder in der Person des Ange-

stellten oder dringende betriebliche Gründe geben, die 

die Kündigung rechtfertigen. 

Es bestehen allerdings Beschränkungen: So können lei-

tende Angestellte im Fall einer Kündigung nicht beim 

Betriebsrat Einspruch einlegen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist § 14 Absatz 2 Satz 2 

KSchG, wonach der Arbeitgeber im Rahmen eines 

Kündigungsschutzprozesses jederzeit ohne Angabe 

von Gründen beantragen kann, dass das Gericht das 

Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer in das Ermes-

sen des Gerichts gestellten Abfindung auflöst. Diesem 

Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses hat das 

Arbeitsgericht ohne Prüfung seiner sachlichen Berechti-

gung stattzugeben. 

Hinweis 

Der besondere verfahrensrechtliche Schutz gegenüber Mas-
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senentlassungen – also die Pflicht des Arbeitgebers zur vor-

herigen Massenentlassungsanzeige – gilt nicht für leitende 

Angestellte. 

9.4 Der Auflösungsantrag 

Der im Kündigungsschutzprozess selten vorkommende 

Auflösungsantrag setzt voraus, 

• dass die Kündigung nicht zu der Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses führt (weshalb die Klage ei-

gentlich Erfolg haben müsste), und 

• dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber, in der 

Regel aufgrund von Umständen, die sich nach 

Ausspruch der Kündigung und insbesondere im 

Kündigungsschutzprozess ergeben haben, nicht 

zugemutet werden kann. 

Hinweis 

Im Kündigungsschutzprozess eines leitenden Angestellten 

kann der Arbeitgeber einen Auflösungsantrag ohne Begrün-

dung stellen. Das hat zur Folge, dass die zweite der beiden 

oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sein muss. 

Notwendig für den Auflösungsantrag ist daher nur, dass die 

Kündigung nach Auffassung des Gerichts unwirksam ist. 

Der Arbeitgeber kann versuchen, das Gericht von der 

Wirksamkeit der Kündigung zu überzeugen. Gelingt 

dies, wird die Klage abgewiesen und es steht die Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses fest. Eine Abfindung 

muss in diesem Fall nicht gezahlt werden. Misslingt 

dem Arbeitgeber dagegen der Nachweis der Kündi-

gungswirksamkeit, bleibt ihm immer noch der Ausweg, 

die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung 

einer Abfindung zu beantragen. Für den leitenden An-

gestellten bedeutet dies, dass er zwar gegen eine Kün-

digung wegen Sozialwidrigkeit klagen kann, doch lässt 

sich – auch im Erfolgsfall – seine weitere Beschäftigung 

nicht gegen den Willen des Arbeitgebers erzwingen, 

falls dieser einen Auflösungsantrag stellt. 

Hinweis 

Während für den Arbeitgeber im Kündigungsschutzprozess 

mit nichtleitenden Angestellten immer die Gefahr besteht, 

diese bei Unwirksamkeit der Kündigung weiterbeschäftigen 

zu müssen, ist diese Gefahr bei leitenden Angestellten aus-

geschlossen. 

9.5 Sperrzeit 

Weil ein leitender Angestellter die Beendigung seines 

Arbeitsverhältnisses letztlich nicht verhindern kann, 

führt ein Aufhebungsvertrag zu keiner Sperrzeit, wenn 

dem Angestellten ansonsten der Ausspruch einer or-

dentlichen Kündigung und in der weiteren Konsequenz 

die Auflösung auf entsprechenden Antrag des Arbeit-

gebers gedroht hätte. 

Hinweis 

Es empfiehlt sich für Arbeitgeber, auch einem leitenden An-

gestellten im Kündigungsschutzprozess ein „freiwilliges“ 

Abfindungsangebot zu unterbreiten und dies im Wege des 

Prozessvergleichs zu fixieren, da man andernfalls die Höhe 

der Abfindung in das Ermessen des Gerichts stellen müsste, 

was sich in der Praxis häufig als wirtschaftlich nachteiliger 

erweist. 

10. Arbeitsrechtliche Folgen der Beendigung 

Die Kündigung löst das Arbeitsverhältnis erst einmal 

auf und wird wirksam, wenn der Arbeitnehmer nicht 

rechtzeitig (Dreiwochenfrist) Klage erhebt. Im Streit 

um ihre Wirksamkeit muss der Arbeitnehmer sich da-

her in den Betrieb zurückklagen. In aller Regel tritt nach 

Verlust eines sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnisses Arbeitslosigkeit ein. Arbeitslos ist 

ein Arbeitnehmer, der vorübergehend nicht in einem 

Beschäftigungsverhältnis steht (Beschäftigungslosig-

keit), sich bemüht, die eigene Beschäftigungslosigkeit 

zu beenden (Eigenbemühungen) und den Verfügungs-

bemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung 

steht (Verfügbarkeit). Als arbeitslos sieht das Gesetz 

folglich Arbeitnehmer nicht schon dann an, wenn sie 
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ihre bisherige Arbeit verloren haben, sondern es muss 

die Bereitschaft und die Möglichkeit hinzutreten, eine 

neue Arbeit zu finden. 

Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer arbeitslos ist, 

sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet und 

die Anwartschaftszeit erfüllt hat. Alle Personen, deren 

Arbeitsverhältnis endet, müssen sich unverzüglich nach 

Kenntnis des Beendigungszeitpunkts persönlich bei der 

Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. Die Mel-

depflicht besteht unabhängig von der Art der Beendi-

gung. Eine Reaktion des Arbeitnehmers wird erwartet, 

wenn er die Kündigung in den Händen hält bzw. den 

Aufhebungsvertrag unterzeichnet hat. 

Hinweis 

Beachten Sie hier die bestehenden Pflichten zur Meldung bei 

der Agentur für Arbeit. Personen, deren Ausbildungs- oder 

Arbeitsverhältnis endet, sind gesetzlich verpflichtet, sich 

spätestens drei Monate vor dessen Beendigung persönlich 

bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden. Lie-

gen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunkts und 

der Beendigung des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses 

weniger als drei Monate, haben sie sich innerhalb von drei 

Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts zu melden. 

Vor allem im Fall der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

im Wege eines Aufhebungsvertrags ist mit einer Sperr-

zeit zu rechnen. Die Sperrzeit bewirkt ein Ruhen des 

Leistungsanspruchs und beginnt grundsätzlich an dem 

Tag nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet. 

Die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe beginnt bereits mit 

der durch die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses 

herbeigeführten Beschäftigungslosigkeit und nicht erst 

mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Dau-

er der Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe umfasst einen 

Zeitraum von zwölf Wochen (Regeldauer). Die Sperrzeit 

umfasst sechs Wochen, wenn die Regeldauer nach den 

für den Eintritt der Sperrzeit maßgebenden Tatsachen 

eine besondere Härte bedeutet. 

Hinweis 

Nach dem durch das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt 

eingefügten § 1a KSchG erwirbt der Arbeitnehmer unter 

bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine Ab-

findung (vgl. Punkt 13 zum Steuerrecht). Dafür muss der 

Arbeitgeber aus betriebsbedingten Gründen kündigen und 

der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Dreiwochenfrist kei-

ne Klage gegen die Kündigung erheben. Der Anspruch auf 

die Abfindung setzt weiterhin voraus, dass der Arbeitgeber 

in der Kündigung den Hinweis gibt, dass die Kündigung auf 

dringende betriebliche Gründe gestützt ist und der Arbeit-

nehmer bei Verstreichenlassen der Klagefrist eine Abfindung 

in Höhe von 0,5 Bruttomonatsverdiensten für jedes Jahr des 

Bestehens des Arbeitsverhältnisses erhält. Bei der Ermittlung 

der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr 

als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurunden. In diesen 

Fällen wird keine Sperrzeit angeordnet. 
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11. Sozialrechtliche Folgen der Beendigung 

Das Beschäftigungsverhältnis endet mit der Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses. Mit dem Ende der ver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung endet in der Regel 

auch der Versicherungsschutz. Besteht bei Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses ein Anspruch auf Arbeitslosen-

geld, Krankengeld usw., begründet unter Umständen 

der Bezug dieser Sozialleistungen die Versicherungs-

pflicht in den einzelnen Zweigen der Sozialversiche-

rung. Ist Letzteres nicht der Fall, muss geprüft werden, 

ob der Arbeitnehmer in der Kranken- und Rentenver-

sicherung den Versicherungsschutz als freiwilliges Mit-

glied fortsetzen kann. Empfänger von Arbeitslosengeld 

sind auch ohne Ausübung einer Beschäftigung in die 

Sozialversicherungspflicht einbezogen. Die Beiträge 

trägt die Bundesagentur für Arbeit. 

12. Exkurs: So behandelt das Finanzamt Ihre Abfindung 

12.1 Das ist eine Abfindung im steuerlichen Sinne 

Als Abfindungen bezeichnet man steuerlich Geld- oder 

Sachleistungen des Arbeitgebers, die Sie als Ausgleich 

für den Verlust des Arbeitsplatzes erhalten. Abfindun-

gen können allen Arbeitnehmern im steuerlichen Sinne 

gezahlt werden, also beispielsweise auch an gering-

fügig Beschäftigte mit pauschal versteuertem Arbeits-

lohn. Ob Zahlungen des Arbeitgebers Abfindungen 

sind, hängt vom Zeitpunkt der Auflösung des Arbeits-

verhältnisses ab. Steuerlich liegt nämlich keine Abfin-

dung vor, wenn der Arbeitgeber einen schon beste-

henden Anspruch des Arbeitnehmers erfüllt, weil das 

keine Ausgleichszahlung für die mit der Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses verbundenen Nachteile darstellt. 

Beispiele 

… für Abfindungszahlungen sind: Gehaltsfortzahlungen 

vom tatsächlichen Auflösungszeitpunkt des Arbeitsverhält-

nisses bis zum Ablauf der ordnungsgemäßen Kündigungs-

frist; Sonderzuwendungen (beispielsweise Weihnachts-/ 

Urlaubsgeld, Tantieme), auf die Sie zum Zeitpunkt der Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses noch keinen Anspruch haben; 

Jubiläumszuwendung, wenn Sie Ihr „Betriebsjubiläum“ erst 

nach dem Auflösungszeitpunkt begangen hätten. 

Keine Abfindungszahlungen sind dagegen: Gehalts-

zahlung bis zu Ihrem Ausscheidenstermin; Sonderzu-

wendungen (beispielsweise Weihnachts-/Urlaubsgeld, 

Tantieme), auf die Sie zum Zeitpunkt der Auflösung 

des Arbeitsverhältnisses schon einen Anspruch haben; 

Abgeltungsbeträge für den bis zum Ausscheidenszeit-

punkt zustehenden, aber noch nicht genommenen 

Urlaub; Abgeltungsbeträge für unverfallbare Pensions-

ansprüche. 

Hinweis 

Erhalten Sie für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses und 

die Abgeltung etwa bestehender Ansprüche eine Einmalzah-

lung, ist eine Aufteilung – gegebenenfalls durch Schätzung – 

vorzunehmen, um den Teil der Zahlung zu ermitteln, bei dem 

es sich um eine Abfindung im steuerlichen Sinne handelt. 

12.2 Besteuerung nach der Fünftelregelung 
Hinweis 

Im Wachstumschancengesetz ist vorgesehen, dass die Fünf-

telregelung ab 2025 abgeschafft wird. Ein ermäßigter Ein-

kommensteuersatz kann dann aber noch auf Antrag in An-

spruch genommen werden. 

Die Abfindungszahlung ist steuerpflichtig und kann ge-

gebenenfalls nach der Fünftelregelung ermäßigt be-

steuert werden. Dabei wird die Einkommensteuer bzw. 
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im Lohnsteuerabzugsverfahren durch den Arbeitgeber 

die Lohnsteuer für ein Fünftel der Abfindung berechnet 

und anschließend die sich für dieses Fünftel ergebende 

Steuer mit fünf multipliziert. 

Hinweis 

Wird Ihr Arbeitslohn ohnehin mit dem zurzeit geltenden 

Spitzensteuersatz von 42 % besteuert, beträgt die durch die 

Fünftelregelung erzielbare Steuerermäßigung 0 €, weil ja 

dann auch ein Fünftel der steuerpflichtigen Abfindung mit 

dem Spitzensteuersatz besteuert wird. 

Für eine ermäßigte Besteuerung der Abfindung nach 

der Fünftelregelung muss es sich um außerordentliche 

Einkünfte handeln. Außerordentliche Einkünfte liegen 

grundsätzlich nur vor, wenn die Abfindungszahlung 

in einem Kalenderjahr zu erfassen ist und Ihnen durch 

diese „Zusammenballung von Einkünften“ erhöhte 

steuerliche Belastungen entstehen können. Für eine 

„Zusammenballung von Einkünften“ müssen zwei Vo-

raussetzungen erfüllt sein: 

Die Abfindungszahlung muss Ihnen – gegebenenfalls in 

Teilbeträgen – in einem Kalenderjahr zufließen. Dies gilt 

nicht, soweit es sich um eine im Verhältnis zur Haupt-

leistung stehende geringfügige Zahlung handelt, die in 

einem anderen Kalenderjahr (= Veranlagungszeitraum) 

zufließt. Aus Vereinfachungsgründen wird es durch die 

Finanzverwaltung auch nicht beanstandet, eine gering-

fügige Zahlung anzunehmen, wenn diese nicht mehr 

als 10 % der Hauptleistung beträgt. Darüber hinaus 

kann eine Zahlung unter Berücksichtigung der kon-

kreten individuellen Steuerbelastung als geringfügig 

anzusehen sein, wenn sie niedriger ist als die tarifliche 

Steuerbegünstigung der Hauptleistung. Ferner können 

jedoch auch ergänzende Zusatzleistungen, die Teil der 

einheitlichen Entschädigung sind und in späteren Ver-

anlagungszeiträumen aus Gründen der sozialen Fürsor-

ge für eine gewisse Übergangszeit gewährt werden, für 

die Beurteilung der Hauptleistung als zusammengeball-

te Entschädigung unschädlich sein. 

Sind die oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, 

wird geprüft, ob es durch die Zahlung der Abfindung 

bei Ihnen zu einer erhöhten Steuerbelastung kommen 

kann. Die Abfindungszahlung ist nach der Fünftelrege-

lung ermäßigt zu besteuern, wenn 

• die gezahlte steuerpflichtige Abfindung höher ist 

als der durch die Kündigung bis zum Jahresende 

entgehende Arbeitslohn oder 

• die gezahlte steuerpflichtige Abfindung nicht 

höher ist als der durch die Kündigung bis zum 

Jahresende entgehende Arbeitslohn, Ihre Jahres-

einkünfte mit der Abfindung und Einkünften aus 

einer neuen Einkunftsquelle (beispielsweise aus 

einem neuen Arbeitsverhältnis) aber höher sind, 

als das bei Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

der Fall gewesen wäre. 

Hinweis 

Die ermäßigte Besteuerung der steuerpflichtigen Abfindung 

wird in der Regel bei Ihrer Einkommensteuer-Veranlagung 

vorgenommen. Die Vergleichsrechnung der Einkünfte des 

laufenden Jahres mit den Einkünften des Vorjahres erfolgt 

automatisch durch das Finanzamt. Die Vergleichsrechnung 

darf auch anhand der Einnahmen aus der Arbeitnehmertä-

tigkeit durchgeführt werden. Dabei werden auch pauschal 

besteuerte Arbeitgeberleistungen (beispielsweise Direktver-

sicherungsbeiträge) und dem Progressionsvorbehalt unter-

liegende Lohnersatzleistungen (beispielsweise Arbeitslosen-

geld) einbezogen. 

Auf den ersten Blick erscheint es vorteilhaft, die Aus-

zahlung der Abfindung in ein Jahr zu verlagern, in dem 

Sie keine anderen steuerpflichtigen Einkünfte erzielen. 

Allerdings ergibt sich bei der Einkommensteuer-Ver-

anlagung eine nicht unerhebliche Steuernachzahlung, 

wenn Sie neben der Abfindung steuerfreie Einnahmen 

(beispielsweise Arbeitslosengeld) beziehen, die dem 

Progressionsvorbehalt unterliegen. Progressionsvorbe-

halt bedeutet, dass auf das steuerpflichtige zu versteu-

ernde Einkommen (ohne die steuerfreien Einnahmen) 

ein besonderer Steuersatz angewendet wird. 

Hinweis 

Eine hohe Nachzahlung kann sich für verheiratete Arbeit-

nehmer ergeben, die mit ihrem Ehegatten zusammen zur 

Einkommensteuer veranlagt werden und bei denen der Ehe-

gatte eigene steuerpflichtige Einkünfte erzielt. In diesem Fall 

ist zu prüfen, ob sich durch eine getrennte Veranlagung der 

Ehegatten zur Einkommensteuer ein günstigeres steuerliches 

Ergebnis erreichen lässt. Ehepaare sollten auch die getroffe-

ne Steuerklassenwahl überprüfen! Mit Ihrem steuerlichen Be-
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rater sollten Sie außerdem klären, ob sich der steuerpflichtige 

Teil einer Abfindungszahlung zur Finanzierung von Beiträgen 

zugunsten von Zusagen des Arbeitgebers auf betriebliche Al-

tersversorgung anbietet. Schließlich sollten Sie noch kontrol-

lieren lassen, ob Ihr ehemaliger Arbeitgeber im Zusammen-

hang mit der Abfindungszahlung und deren Besteuerung auf 

der Lohnsteuerbescheinigung seine Aufzeichnungs- und Be-

scheinigungspflichten korrekt erfüllt hat. 

12.3 Wenn Sie aus sozialen Gründen noch Zahlungen 

erhalten 

Die Abfindungszahlung kann nur dann nach der Fünf-

telregelung ermäßigt besteuert werden, wenn sie Ih-

nen in einem Kalenderjahr zufließt. Von diesem Grund-

satz lässt der Fiskus eine Ausnahme zu: wenn der 

Arbeitgeber – neben der steuerpflichtigen Hauptabfin-

dung – in einem späteren Jahr aus sozialer Fürsorge für 

eine gewisse Zeit Zusatzleistungen erbringt. Das sind 

Leistungen zur Erleichterung des Arbeitsplatz-/Berufs-

wechsels oder zur Anpassung an eine Arbeitslosigkeit 

oder dauerhafte Berufsaufgabe. Die Leistungen setzen 

weder eine Bedürftigkeit des Arbeitnehmers noch eine 

nachvertragliche Fürsorgepflicht des Arbeitgebers im 

arbeitsrechtlichen Sinne voraus. Solche ergänzenden 

Zusatzleistungen können sein: 

• befristete Zahlung von Zuschüssen zum Arbeits-

losengeld; 

• befristete Weiterbenutzung des zur Nutzung 

überlassenen Firmenwagens; 

• befristete Übernahme von Lebens-/Unfallversi-

cherungsbeiträgen; 

• Zahlung einer Jubiläumszuwendung in einem 

Jahr nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 

• Zahlungen für die Altersversorgung; 

• Übernahme von Kosten für eine Outplacement-

beratung. 

Diese Zusatzleistungen müssen aber der Höhe nach 

deutlich hinter der „Hauptabfindung“ zurückbleiben. 

Das ist der Fall, wenn die Zusatzleistungen weniger als 

50 % der Hauptleistung betragen. Diese Vergleichs-

rechnung ist anhand der jeweiligen Einnahmen vor-

zunehmen. Beachten Sie bitte: Die Zusatzleistungen 

selbst werden im Jahr des Zuflusses regulär und nicht 

ermäßigt besteuert. 

12.4 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten nicht verges-

sen! 

Besteuert nach der Fünftelregelung wird der „Netto-

betrag“ der steuerpflichtigen Abfindung, also die Dif-

ferenz zwischen den Einnahmen und den sachlich da-

mit zusammenhängenden Ausgaben (unter anderem 

Rechtsberatungs-, Rechtsanwalts- und gegebenenfalls 

Gerichtskosten). Dabei werden die Ausgaben stets in 

dem Jahr berücksichtigt, in dem sie bezahlt worden 

sind. Die Ausgaben werden nicht in den Veranlagungs-

zeitraum verlagert, in dem die steuerpflichtige Abfin-

dung zugeflossen ist. Dennoch wird die Fünftelrege-

lung nur insoweit angewendet, als die steuerpflichtige 

Abfindung die sachlich damit zusammenhängenden 

Ausgaben übersteigt. Das gilt auch, wenn die Ausga-

ben in einem anderen Jahr zu berücksichtigen sind als 

die zugeflossene steuerpflichtige Abfindung. 

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 

Rechtsstand: April 2024 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfol-

gen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
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Besuchen Sie uns auf unserer Website: www.dbbdata.de 

DISCLAIMER 

kompakt bietet lediglich allgemeine Informationen. Wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Infor-
mationen. In keinem Fall sind diese geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür steht Ihnen die DBB DATA Steuerbe-
ratung GmbH  gerne zur Verfügung. Rechtsstand dieser Ausgabe: April 2024. kompakt unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung 
zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsar-
ten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der Zustimmung der Herausgeber. 
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